
42 F. Kurze.

811 gehörige) und zu 811 eine zum Theil dem Chron. 
Laur. entlehnte1 Nachricht bringen würden. Ich glaube 
daher, dass die erste Niederschrift eben um 812 erfolgt 
ist2, und finde diese Ansicht darin bestätigt, dass die 
Annalen bereits in den Ann. Sith. benutzt zu sein scheinen.

1) Chron. Laur. 812: ‘Bernhardus, 
filius Pippini, constituitur pro 
patre suo in regnum Italiae’.

2) Ungefähr auf dasselbe kommt es hinaus, wenn man die Ann. Lob. 
bis 812 für einen Auszug aus einer bis dahin unter Benutzung der Ann. 
Laur. fortgesetzten Recension des VW erklärt. Dann wären nicht 
die Ann. Lob. selbst, sondern ihre Vorlage in den Sith. benutzt; 
immerhin würde sich aus der Uebereinstimmung beider ergeben, dass die 
gemeinsame Vorlage viel kürzer war als das eigentliche VW (vgl. das 
Jahr 743) und nebenbei auch Zusätze aus den Lorscher Annalen enthielt 
(vgl. 770).

Mett.: ‘Karolus . . . 
princeps . . . ad Carl­
siacum villam . . . per­
rexit, in qua ... in pace 
obiit . . . sepultusque 
haud longe a Parisiaca 
civitate in basilica S. 
Dionysii martyris’.

4) Cont. Fred. 29 (115): . . dum Ala­
manni contra Carlomanno eorum fide fefel­
lissent, ipse ... in eorum patria perac­
cessit et plurimos eorum, qui contra ipso 
rebelles existebant, gladio trucidavit’.

Die Ann. Sithienses gehören ebenfalls zu den 
Ableitungen des VW, wie die folgenden Stellen beweisen: 
die Nachricht der Sith. zu 741 stammt aus Cont. Fred. 24 
(110) und ist mit Mett. 741 verwandt3, also durch das VW 
vermittelt; ebenso sind die Notizen über die Besiegung 
der Alamannen 7464 und Grifo’s Untergang in Burgund 
durch Vermittelung des VW dem Cont. Fred. entnommen; 
endlich haben die Ann. Sith. 757 Inter cetera munera’, 
ganz ähnlich wie die Ann. Mett. Inter cetera dona’, während 
es in den Ann. Laur., aus denen die Nachricht herrührt, 
‘cum aliis donis’ heisst. Dagegen beweist die Verwandt­
schaft mit den Ann. Einh., Fuld., Lob. und der Vita Karoli 
nichts für Benutzung des VW, da in den beiden ersteren 
die Sith. (in den Ann. Einh. vielleicht nur mittelbar), die 
beiden letzteren aber in den Sith. benutzt sind. Von dem 
Verhältnis der Ann. Sith. und Fuld. zu den Ann. Einh. 
wird unten ausführlicher zu handeln sein. Zum Beweis

Ann. Lob. 811: ‘Domnus imperator 
consensu filiorum suorum Karoli et 
Lodowici Bernardum, filium Pippini, 
regem Italiae pro patre suo re­
stituit’.

3) Cont. Fred.: ‘Carlus 
nimpe princeps . . . ve­
niensque Carisiaco ... 
obiit in pace . . . se­
pultusque est Parisius 
basilica sancti Dio­
nysii martyris’.

Sith.: ‘Carlus 
maior domus mo­
ritur Carisiaci 
et apud S. Dyo­
n i s i u m sepeli­
tur’.

Sith.: ‘Carlomannus Ala­
mannos iterum res novas mo­
lientes, nonnullis eorum inter­
fectis, compescuit’.


